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// Im Blickpunkth

Der Bundesrat hat am 10.7. mehr als sechzig Gesetze beraten. Zu denwichtigsten Beschl�ssen geh�ren u. a. das Managerent-

gelt und das Thema Datenschutz. Inhaltlich wurde hierzu beschlossen, dass Manager bei Fehlern k�nftig f�r einen Teil des

Schadens pers�nlich aufkommen sollen (vgl. dazu demn�chst der Aufsatz von Lingemann). Im Bereich des Datenschutzes

wird der Handelmit Adressdaten erschwert. Arbeitgeber d�rfen ihre Besch�ftigten nur noch bei konkretem Verdacht auf eine

Straftat kontrollieren. Die in den Betrieben t�tigen Datenschutzbeauftragten erhalten K�ndigungsschutz.Wybitul setzt sich

in seinem aktuellen Aufsatz bereits mit den Neuerungen des BDSG im Rahmen von Compliance auseinander.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
vonDr.Wolfgang Lipinski,

FAArbR, Partner bei Beiten

Burkhardt Rechtsanwaltsge-

sellschaft mbH, M�nchen

Gestaltungsmittel gegenl�ufige
betriebliche �bung ade!

Die schlechten Nachrichten f�r Arbeitgeber

reißen nicht ab. Nachdem j�ngst der EuGHmit

Urteil vom 12.2.2009 (C-466/07) das arbeitge-

berseitige Gestaltungsmittel „Eingliederung“

zur Vermeidung eines Betriebsteil�bergangs

pulverisierthat,hatnundasBAGmitUrteil vom

18.3.2009 (10 AZR 281/08 – BBL2009-1581-1)

ein weiteres Arbeitgebergestaltungsmittel

kassiert: Die gegenl�ufige betriebliche�bung,

durchdie einebestehendebetriebliche�bung

nachbisheriger BAG-Rechtsprechungbeendet

werdenkonnte,hatausgedient.

Ein Arbeitgeber hat nun nicht mehr die M�g-

lichkeit – z. B. auf der Gehaltsabrechnung –

bei Gratifikationszahlungen (z.B. Weihnachts-

geld) zu erkl�ren, er zahle diese zuk�nftig nur

noch freiwillig (ohne Rechtsanspruch) mit der

Konsequenz des Verlustes des Gratifikations-

anspruchs f�r den Arbeitnehmer, wenn der

Arbeitnehmer die Zahlung dreimal wider-

spruchslos entgegennimmt.

Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern freiwillige

Leistungen gew�hren wollen, sollten dies in

Anbetracht der neuen Rechtsprechung zu-

k�nftig – sofern ein Betriebsrat besteht –

durch Betriebsvereinbarung tun. Denn derar-

tige Betriebsvereinbarungen unterliegen kei-

ner AGB-Kontrolle; das finanzielle Volumen

bestimmt allein der Arbeitgeber und sie k�n-

nen ohne Nachwirkung arbeitgeberseitig ge-

k�ndigt werden, wenn die freiwillige Leistung

vollst�ndig und ersatzlos eingestellt wird. Bei

nur teilweiser Einstellung der freiwilligen Leis-

tung samt �nderung des Verteilungsplans ist

jedoch das Mitbestimmungsrecht des Be-

triebsrats zu beachten (BAG, 26.8.2008, BB

2009, 501).

Entscheidungen
BAG: Keine „andere Abmachung“ i. S. d.

§ 4 Abs. 5 TVG

Das BAG entschied in seinem Urteil vom 1.7.2009

– 4 AZR 250/08 – wie folgt: Schließen tarifgebun-

dene Arbeitsvertragsparteien w�hrend der Lauf-

zeit eines Tarifvertrages einen �nderungsvertrag,

der mit sofortiger Wirkung untertarifliche Ar-

beitsbedingungen festlegt, wird diese Vereinba-

rung durch die unmittelbar und zwingend wir-

kende Tarifnorm verdr�ngt, § 4 Abs. 1 und Abs. 3

TVG. Sie ist grunds�tzlich auch nicht als andere

Abmachung i. S. v. § 4 Abs. 5 TVG f�r den Fall zu

verstehen, dass die zwingende Wirkung des gel-

tenden Tarifvertrages sp�ter entfallen sollte (et-

wa wegen eines sp�teren Verbandsaustritts und

wiederum sp�ter nachfolgendem Ende des Tarif-

vertrages i. S. v. § 3 Abs. 3 TVG) und die Nachwir-

kung eintritt. Bereits aus der Vereinbarung selbst

ergibt sich, dass ihr Regelungswille auf die Besei-

tigung der unmittelbaren und zwingenden Wir-

kung der tariflichen Normen gerichtet ist.
(PM BAG vom 1.7.2009)

BAG: Nachbindung bei Verbandsaustritt

Das BAG entschied in seinem Beschluss vom

1.7.2009 – 4 AZR 261/08 – wie folgt: Ein Arbeit-

geber ist nach seinem Verbandsaustritt an die

vom Arbeitgeberverband geschlossenen Tarifver-

tr�ge kraft Nachbindung nach § 3 Abs. 3 TVG bis

zu deren Ende unmittelbar und zwingend ge-

bunden. Anschließend wirken sie nach, „bis sie

durch eine andere Abmachung ersetzt werden“.

Eine arbeitsvertragliche Vereinbarung, die unter-

tarifliche Abreden enth�lt und bereits im Sta-

dium der Nachbindung gelten soll, ist grunds�tz-

lich bereits nach ihrem Regelungswillen keine

„andere Abmachung“ i. S. d. § 4 Abs. 5 TVG.
(PM BAG vom 1.7.2009)

BSG: Widerspruch gegen Betriebs�bergang

sperrzeitneutral

Das BSG entschied in seinem Urteil vom 8.7.2009

– B 11 AL 17/08 R – wie folgt: Der Widerspruch

eines Arbeitnehmers gegen den Betriebs�ber-

gang stellt als solcher keinen sperrzeitrelevanten

Sachverhalt dar. Das Gericht h�lt aber daran fest,

dass ein wichtiger Grund zur L�sung des Be-

sch�ftigungsverh�ltnisses durch Aufhebungsver-

trag nur besteht, wenn dem Arbeitnehmer ande-

renfalls objektiv rechtm�ßig zum selben Zeit-

punkt gek�ndigt worden und ihm die Hinnahme

der K�ndigung nicht zumutbar gewesen w�re.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-1581-1

unterwww.betriebs-berater.de

LAG Rheinland-Pfalz: K�ndigung wegen

Verstoßes gegen Sicherheitsregeln

Das LAG entschied in seinem Beschluss vom

20.3.2009 – 6 Sa 725/08 – wie folgt: Der st�n-

dige Verstoß eines Arbeitnehmers gegen Si-

cherheitsbestimmungen des Betriebs rechtfer-

tigt eine K�ndigung. Dies stellt eine erhebliche

Pflichtverletzung dar, die der Arbeitgeber ins-

besondere dann nicht hinnehmen muss, wenn

entsprechende Abmahnungen ohne Erfolg ge-

blieben sind.

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2009-1581-2

unterwww.betriebs-berater.de

LAG Rheinland-Pfalz: Ausschluss von

Entgeltfortzahlungsanspr�chen bei

Arbeitsunwilligkeit

Das LAG entschied in seinem Beschluss vom

20.3.2009 – 6 Sa 283/08 – wie folgt: F�r eine

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist entschei-

dend, dass die Arbeitsunf�higkeit die alleinige

Ursache f�r den Ausfall der Arbeitsleistung sein

muss. Vorliegend hatte der Arbeitnehmer nach

einer Auseinandersetzung erkl�rt, er wolle f�r

das Unternehmen nicht mehr t�tig sein. Er blieb

dem Betrieb fern und reichte einige Tage sp�ter

eine Arbeitsunf�higkeitsbescheinigung ein.

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2009-1581-3

unterwww.betriebs-berater.de
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